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energiewirtschaft

Rechtliche Überprüfung

Preisanpassungs
klauseln mit  
»Gütesiegel«

Fernwärmeversorger sehen sich derzeit 
dem Generalverdacht ausgesetzt, überhöh-
te Preise von ihren Kunden zu fordern. 
Teilweise entsprechen vorhandene Preis-
anpassungsklauseln tatsächlich nicht den 
gesetzlichen Anforderungen, was von den 
Kunden häufig beanstandet wird und zu 
Rechtsstreitigkeiten führen kann. Vor die-
sem Hintergrund analysiert und entwickelt 
die BET Büro für Energiewirtschaft und 
technische Planung GmbH zusammen mit 
FPS Rechtsanwälte & Notare Preismodelle 
mit Preisanpassungsklauseln, um den 
daraus entstehenden oft erheblichen Risi-
ken zu begegnen. 

Dipl.-Ing. Oliver Donner, Teamleiter Dezentrale Energiesysteme, 
Dipl.-Ing. Jörg Ottersbach, Team Dezentrale Energiesysteme, 
BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, 
Aachen, Dr. Hans-Christoph Thomale, Rechtsanwalt und 
Partner, FPS Rechtsanwälte & Notare, Frankfurt am Main.

Der Druck auf Fernwärmeversor-
ger hinsichtlich bestehender 
Preisanpassungsklauseln stieg 

in den vergangenen Jahren stetig. Die 
Rechtsprechung stärkte die Rechte 
von Verbrauchern deutlich. So erklär-
te der Bundesgerichtshof (BGH) von 
Fernwärmeversorgern verwendete 
Preisanpassungsklauseln für unwirk-
sam, weil diese den Vorgaben des § 
24 AVBFernwärmeV nicht genügten. 
Danach dürfen Preisanpassungsklau-
seln in Wärme lieferungsverträgen 
nur so ausgestaltet sein, dass sie so-
wohl die Kostenentwicklung bei der 
Erzeugung und Bereitstellung der 
Wärme (Kostenelement) als auch 
die jeweiligen Verhältnisse auf dem 
Wärmemarkt (Marktelement) ange-
messen berücksichtigen. Zudem be-
stehe »bei einigen Unternehmen […] 
eine Reihe von Anhaltspunkten für 
eine missbräuchliche Preissetzung«, 
so die Ansicht des Bundeskartellamts 
in seiner »Sektoruntersuchung Fern-
wärme«. Das Bundeskartellamt kün-
digte sogleich Missbrauchsverfahren 
wegen des Verdachts missbräuchlich 
überhöhter Erlöse an.

In der Konsequenz bedeutet dies: 
Fernwärmeversorger, deren Preise 
und Preisanpassungsklauseln die 
Kostenstruktur des Unternehmens 
nicht hinreichend abbilden, müssen 
im schlimmsten Fall mit aufwendi-
gen Verfahren und Rückforderungs-
ansprüchen ihrer Kunden rechnen.

Neben diesen rechtlichen Erwä-
gungen ist die kostenbasierte Preisge-
staltung für Fernwärme auch vor dem 
Hintergrund der Wettbewerbsfähig-
keit zu sehen. Ungeeignete Preisan-
passungsklauseln führen zu sachlich 
nicht gerechtfertigten Preisentwick-
lungen für Fernwärme, die Wett-
bewerbsnachteile nach sich ziehen 
können. Bei der Überprüfung von 

Preisanpassungsklauseln sind ver-
schiedene Aspekte zu untersuchen.

Anforderungen an  
Preisanpassungsklauseln

Aus § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV so-
wie der aktuellen Rechtsprechung 
des BGH lassen sich folgende An-
forderungen an Preisanpassungs-
klauseln ableiten.

Verwendung eines  
Kostenelements
Preisanpassungsklauseln müssen 
ein Kostenelement enthalten, das 
sich unmittelbar an den tatsäch-
lich anfallenden Erzeugungs- und 
Bereitstellungskosten orientiert. Da-
bei sind Faktoren als Bezugsgröße 
zu wählen, die sich im Wesentlichen 
wie die konkreten Kosten des Unter-
nehmens entwickeln.
Vorgehensweise:
•	 Ermittlung der aktuellen Kosten- 

und Erlösstruktur der Fernwärme-
erzeugung und -verteilung,

•	 Abbildung der Abhängigkeiten 
dieser Kosten- und Erlöselemente,

•	 Überlegungen zur Gestaltung der 
künftigen Brennstoffbeschaffung 
und deren Abhängigkeiten,

•	 Prognose der Entwicklung des 
Wärmebedarfs zur Einschätzung 
der Entwicklung und Abbildung 
des Mengenrisikos,

•	 Berücksichtigung einer angemes-
senen Marge,

•	 Suchen geeigneter Indizes zur Ab-
bildung der Kostenentwicklung.

Verwendung eines  
Marktelements
Außerdem müssen Preisanpassungs-
klauseln ein Marktelement enthalten, 
das sich auf alle funktional zur Wär-
meerzeugung einsetzbaren Energie-
träger beziehen kann. Insofern kann 
das Marktelement grundsätzlich 
durch alle Substitutionsenergien ab-
gebildet werden.
Vorgehensweise:
Suche eines geeigneten Marktele-
ments, das die Preisentwicklung 
auf dem Wärmemarkt widerspiegelt. 
Dies kann im Einzelfall z. B. ein Gas-
preis-, Fernwärme- oder Zentralhei-
zungsindex sein.

Erfüllung des  
Transparenzgebots
Die Preisanpassungsklauseln müs-
sen die maßgeblichen Berechnungs-
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faktoren vollständig und in allgemein 
verständlicher Form ausweisen. Dies 
ist erfüllt, wenn der Preis und seine 
künftigen Anpassungen von der Ent-
wicklung klar definierter Variablen 
abhängt, auf deren Entwicklung der 
Wärmeversorger keinen Einfluss 
hat und die der Kunde rechnerisch 
nachvollziehen kann.
Lösung:
•	 Entwicklung einer kostenbasier-

ten und mathematisch möglichst 
einfachen Preisformel,

•	 Suche geeigneter, öffentlich zu-
gänglicher und nach Möglichkeit 
kostenloser Indizes zur Abbildung 
der Kosten- und Erlöselemente,

•	 Auswahl von Indizes über das Kri-
terium der bestmöglichen histori-
schen Korrelation der Indizes mit 
den tatsächlichen historischen 
Kosten,

•	 vertragliche Abbildung der Preis-
anpassungsklauseln.

Praxisbeispiel

Ein Beispiel aus der Beratungspraxis 
soll die Vorgehensweise bei der Ent-
wicklung einer Preisanpassungs-
klausel darstellen. Bei den einzelnen 
Schritten arbeitete die BET Büro für 
Energiewirtschaft und technische 
Planung GmbH mit FPS Rechtsan-
wälte & Notare zusammen, um im 
Ergebnis eine rechtssichere Formel 
zu erhalten, die auch die unterneh-
merischen Interessen abbildet.

Ein Fernwärmeversorger versorgt 
über ein Fernwärmenetz Endkun-

den mit 22 GWh/a Wärme aus einem 
zentralen Heizkraftwerk, das im Jahr 
2005 komplett erneuert wurde. Das 
Heizkraftwerk besteht aus einem 
BHKW (Erdgasmotor) mit einer 
elektrischen Leistung von 1,6 MW 
und einer thermischen Leistung von 
2,5 MW. Die Wärmebereitstellung 
wird über einen erdgasbefeuerten 
Spitzenlastheizkessel gesichert. 
Der gesamte Erdgasbedarf für die 
Wärmeerzeugung durch die beiden 
Anlagen wurde bis zum Jahr 2011 
über einen HEL-indizierten Gaslie-
ferungsvertrag beschafft.

Die gelieferte Wärme wurde über 
folgende Preisanpassungsklauseln 
für den Grund- (GP in e/a) und 
Arbeitspreis (AP in Ct/kWh) abge-
rechnet, die für alle Kunden galten 
(Tafel 1; Gl. 1 und 2).

In Gleichung 1 ist GP der jeweils 
neu berechnete Grundpreis anhand 
der Formel, GP0 der Ausgangsgrund-
preis, L ein Lohnindex, L0 dessen Aus-
gangswert, I ein Investitionsgüterin-
dex und I0 dessen Ausgangswert. Der 
fixe Anteil bildet die Kapitalkosten, 
der Lohnindex die Personalkosten 
und der Investitionsgüterindex die 
Wartungs- und Betriebskosten des 
Unternehmens ab.

In Gleichung 2 ist AP der jeweils 
neu berechnete Arbeitspreis anhand 
der Formel, AP0 der Ausgangsarbeits-
preis, HEL der Preis für leichtes Heiz-
öl und HEL0 dessen Ausgangspreis. 
Der HEL-Index bildete die Beschaf-
fungskosten des Erdgases für die 
Wärmeerzeugung ab.

Im Jahr 2011 nahm der Fernwär-
meversorger eine Umstellung des 
BHKW von Erdgas auf Biomethan1)  
vor und schloss einen entsprechen-
den Biomethanbezugsvertrag, der 
einen für den Bezugszeitraum von 
15 Jahren konstanten Preis enthält.

Zudem hatte der Fernwärmever-
sorger in den vergangenen Jahren 
bei der abgesetzten Wärmemenge 
gegenüber dem Jahr 2005 einen 
deutlichen Kundenzuwachs von 
25 %. Um den zusätzlichen Wärme-
bedarf decken zu können, errichte-
te der Fernwärmeversorger im Jahr 
2011 ein eigenes BHKW mit einer 
elektrischen Leistung von 520 kW 
und schloss mit einem ortsansässi-
gen Landwirt einen Liefervertrag für 
Rohbiogas ab. Der zugrundeliegen-
de Liefervertrag für das Rohbiogas 
enthält eine Preisanpassungsklausel 
mit einer Abhängigkeit von einem 
Landwirtschaftsindex (50 %) und 
einem Fixanteil (50 %).

In den vergangenen Jahren war 
eine Abkopplung der Erdgaspreise 
von den Preisen für leichtes Heizöl 
zu beobachten. Deshalb beschafft 
mittlerweile der überwiegende Teil 
aller Endkundenlieferanten und Be-
treiber von BHKW-Anlagen Erdgas 
über Verträge mit einer Gasmarkt-
bindung bzw. direkt am Gasmarkt. 
In diesem Praxisbeispiel findet die 
Erdgasbeschaffung für die weiteren 
für den Spitzenlastkessel benötigten 

1) Bei Biomethan handelt es sich um auf Erd-
gasqualität aufbereitetes Biogas.

Bild 1. Gegenüberstellung der Wärmeversorgung a) vor und b) nach dem Zubau
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Erdgasmengen seit zwei Jahren eben-
falls nicht mehr auf Grundlage eines 
HEL-indizierten, sondern über einen 
EEX-indizierten Bezugsvertrag statt.

Bild 1 zeigt die Gegenüberstellung 
der Wärmeversorgung vor und nach 
dem Zubau. Dabei zeigt die blaue 
Linie jeweils die geordnete Jahres-
dauerlinie des Wärmebedarfs, der 
hellgrüne Bereich die Wärmeerzeu-
gung des bestehenden BHKW und 
der dunkelgrüne Bereich die Wär-
meerzeugung des neu errichteten 
Rohbiogas-BHKW.

Mehrere Faktoren hatten somit 
einen Einfluss auf die Änderung der 
Kostenstruktur:

•	 Umstellung des Erdgasbezugsver-
trags von einer HEL-Bindung auf 
reine Gasmarktbeschaffung,

•	 teilweise Substituierung von Erd-
gas durch Biomethan mit anderer 
Kostenstruktur,

•	 Bezug von Rohbiogas,
•	 Änderung der Absatzmenge.
Die deutlich geänderte Kosten-
struktur wurde vor allem durch die 
Preisanpassungsklausel für den 
Arbeitspreis nicht mehr richtig ab-
gebildet, so dass diese nicht mehr 
den Anforderungen des § 24 Abs. 4 
AVBFernwärmeV genügte. Eine ent-
sprechende Anpassung der Formeln 
war daher geboten.

In einem ersten Schritt fand eine 
Analyse der aktuellen Kostenstruktur 
statt. Dabei identifizierten BET und 
FPS alle Kosten der Wärmeerzeu-
gung und -verteilung (Kapitalkos-
ten, Wartungskosten, Brennstoffkos-
ten, Personalkosten) und gliederten 
diese in fixe (mengenunabhängige) 
und variable (mengenabhängige) 
Kostenbestandteile, um eine späte-
re Ableitung von Preisanpassungs-
klauseln zu ermöglichen. In diesem 
Zusammenhang fand auch eine Zu-
ordnung der Kosten und Erlöse auf 
den Bereich der Wärme- bzw. den 
Bereich der Stromerzeugung statt.

Bild 2 zeigt die aktuelle Kosten-
struktur im Vergleich zur Kosten-
struktur des Wärmeversorgungs-
systems aus dem Jahr 2006. Aus der 
aktuellen Kostenstruktur wurden 
im nächsten Schritt neue Preisan-
passungsklauseln abgeleitet. Alle 
mengenunabhängigen Kosten wur-
den einem Grundpreis zugeordnet. 
Der Ausgangsgrundpreis wurde auf 
Grundlage der gesamten Bereitstel-
lungskosten kundenindividuell be-
rechnet und orientiert sich am je-
weiligen Anteil der Bezugsleistung 
des Kunden an der Gesamtwärme-
leistung (Tafel 1; Gl. 3).

Dabei werden die Lohnkosten 
durch einen Lohnindex, die Mate-
rialkosten durch einen Investitions-
güterindex und die unveränderli-
chen Kostenanteile durch eine fixe 
Komponente abgebildet. Eine der-
artige Pauschalierung ist zulässig, 

Bild 2. Kostenstruktur der a) mengenunabhängigen und b) mengenabhängigen Bestandteile vor und nach dem 
Zubau (Preise von 2012)
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Tafel 1. Preisanpassungsklauseln

Formeln

GP GP
L
L

I
I

0,60 0,30 0,100
0 0

= ⋅ + ⋅ + ⋅




 (1)

AP AP
HEL
HEL

0,50 0,500
0

= ⋅ + ⋅




 (2)

GP GP
L
L

I
I

0,72 0,18 0,100
0 0

= ⋅ + ⋅ + ⋅




 

(3)

AP AP
EG
EG

LWS
LWS

FW
FW

0,40 0,24 0,16 0,200
0 0 0

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅




 

(4)
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wenn sich hierdurch der Gesamt-
preis nicht von den kostenmäßigen 
Zusammenhängen löst.

Die mengenabhängigen Kosten 
wurden hingegen dem Arbeitspreis 
zugeteilt. Der Ausgangsarbeitspreis 
berechnet sich dabei auf Grundla-
ge der Erzeugungskosten (Tafel 1; 
Gl. 4).

Die fixe Komponente bildet die 
konstanten Kosten aus dem Bio-
methan-, Rohbiogas- und Erdgas-
bezugsvertrag ab. Zur Abbildung 
der variablen Kosten für die für den 
Spitzenlastkessel benötigten Erdgas-
mengen wurde der entsprechende 
EEX-Preis (EG) sowie für den Bezug 
des Rohbiogases der entsprechende 
Landwirtschaftsindex (LWS) aus den 
jeweiligen Bezugsverträgen verwen-
det. Die Faktoren spiegeln grund-
sätzlich die tatsächlichen Kosten der 
jeweiligen Energieträger wider. Die 
konkreten Energiebezugskosten ent-
wickeln sich dabei in gleicher Weise 
wie die verwendeten Indizes. Das 
Marktelement wird durch einen ent-
sprechenden Fernwärmeindex (FW) 
abgebildet, der repräsentativ die 
Preisentwicklung auf dem übrigen 
Wärmemarkt widerspiegelt. 

Bei der Gestaltung der Preisanpas-
sungsklauseln verzichteten BET und 
FPS auf die Abbildung von Kosten-
elementen mit einer nur sehr gerin-
gen Gewichtung, weil an die Kosten-
entwicklung der überwiegend bzw. 
hauptsächlich relevanten Kosten-
treiber angeknüpft werden kann. 
Dies dient gleichzeitig der besseren 
Anwendbarkeit und Transparenz der 
Formel. Bei den verwendeten Indi-
zes handelt es sich um vom Statisti-
schen Bundesamt bzw. der EEX ver-
öffentlichte Indizes bzw. Preise, die 
öffentlich einsehbar und über die 
jeweiligen Internetseiten kostenlos 
abrufbar sind.

Die Preisanpassungsklauseln 
wurden in dem Wärmelieferungs-
vertrag unter eindeutiger Defini-
tion der verwendeten Indizes und 
ihrer konkreten Anwendung sowie 
unter klarer Benennung der jewei-
ligen Zeitpunkte einer Änderung 
des Grund- und Arbeitspreises in 
verständlicher Form gestaltet. Zu-
dem fand eine gutachterliche Do-
kumentation der festgestellten 
Kosten- und Erlösstruktur und der 
auf dieser Grundlage entwickelten 
Preisanpassungsklauseln für den 
Fernwärmeversorger statt – sozu-

sagen als »Gütesiegel« für mögliche 
Verhandlungen mit Kunden.

Um die künftige Margenentwick-
lung und somit die Wirtschaftlich-
keit der Wärmeerzeugung abzubil-
den, zeigten die Projektpartner die 
künftige Entwicklung der Wärme-
kosten und -erlöse auf Basis eines 
entwickelten Preisszenarios auf 
(Bild 3).

Es zeigt sich, dass sich mit den 
neuen Preisanpassungsklauseln 
eine sehr gute Korrelation zwischen 
Kosten- und Erlösentwicklung ein-
stellt, die auch bei einer Variation 
der Preisszenarien beibehalten wird. 
Ersichtlich ist ebenfalls ein Erlösan-
stieg, der sich mit den alten Preisan-
passungsklauseln einstellen würde, 
ohne dass ein Anstieg der Kosten 
eintritt. Die alten Preisanpassungs-
klauseln spiegelten insofern die Kos-
tenentwicklung der Wärmeerzeu-
gung in der Tat nicht angemessen 
wider.

Fazit

Die aktuelle Rechtsprechung for-
dert kostenbasierte, transparente 
Preisanpassungsklauseln, die ein 
Marktelement enthalten müssen. 
Vor dem Hintergrund zunehmender 
gerichtlicher Auseinandersetzungen 
empfiehlt sich eine Überprüfung der 
Preisanpassungsklauseln, und eine 
Einschätzung, inwiefern diese die 
gesetzlichen Anforderungen erfül-
len. Verschärft wird die Notwendig-

keit einer Überprüfung auch durch 
geänderte Erzeugungsstrukturen in-
folge eines Anlagenzubaus, z. B. im 
Bereich erneuerbarer Energien und 
Kraft-Wärme-Kopplung.

Zahlreiche Projekte in Koopera-
tion von BET und FPS haben bestä-
tigt, dass außer den juristischen As-
pekten auch der Kostenanalyse und 
der Prognose der energiewirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen eine 
hohe Bedeutung beizumessen ist, 
um rechtssichere, aber auch sach-
gerechte Preisanpassungsklauseln 
abzuleiten, die für einen möglichst 
langen Zeitraum Bestand haben.
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Bild 3. Entwicklung der Wärmekosten und -erlöse 
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